Musterarbeitsvertrag

für Anstellung kirchliche Jugendarbeiter

Arbeitsvertrag

zwischen

Der evangelischen Kirchgemeinde A, vertreten durch die Kirchenvorsteherschaft

und

XY (Name, Vorname) Geburtsdatum, AHV-Nr., Adresse  

1. Tätigkeit 

XY tritt am.............................die Stelle als..........................(Jugendarbeiter, Sozial-diakonischer Mitarbeiter) der Kirchgemeinde..........................an.

Die Probezeit dauert drei Monate
. In dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen
 auf Ende einer Woche gekündigt werden.

2. Unterstellung und Zusammenarbeit 

Vorgesetzte Behörde ist die Kirchenvorsteherschaft. Ansprechperson in personell-administrativen Fragen ist der/die Präsident/in und in fachlichen Fragen der/die Ressortverantwortliche für Jugendarbeit.

Mit diesen beiden Personen findet mindestens jährlich ein Mitarbeitergespräch statt.

3. Stellenbeschrieb
Der Stellenbeschrieb (Pflichtenheft) wird von der Kirchenvorsteherschaft (in Absprache mit dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin) erstellt und umschreibt Ziele, Aufgaben (Tätigkeitsbereiche) und Kompetenzen. Er gilt als Bestandteil des Arbeitsvertrags. Der Stellenbeschrieb wird jeweils nach zwei Jahren mit der Realität verglichen und allfällige Konsequenzen besprochen und schriftlich festgehalten.

4. Besoldung 
Die Besoldung richtet sich nach der Verordnung der Evangelischen Synode des Kantons Thurgau über die Besoldung ........... (KGS. 12.1.), Anhang 1 und 2. Auf Grund der Ausbildung und Erfahrung wird der Jugendarbeiter in der Lohnklasse ............. (4-6),  Stufe .... eingereiht. Für die Ausrichtung von Sozial- und Teuerungszulagen gelten die Bestimmungen der Verordnung der Evangelischen Synode des Kantons Thurgau über die Besoldung.
5. Pensum / Arbeitszeit

Die Arbeitszeit beträgt ............ Stunden pro Jahr. Dies entspricht einem Pensum von ....... %. Die Mitarbeit an Abend- und Wochenendveranstaltungen gilt als normale Arbeitszeit. Während einem Lager wird pro Tag 10 Stunden als Arbeitszeit angerechnet.
 Fällt ein Feiertag auf einen freien Tag, so kann er nicht kompensiert werden.

6. Überstunden

Der Jugendarbeiter hat die anfallenden Aufgaben grundsätzlich innerhalb der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu erfüllen. Ausnahmsweise ist er über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus zu Überstundenarbeit verpflichtet, wenn dies der Betrieb erfordert; er hat das ressortverantwortliche Mitglied der Kirchenvorsteherschaft entsprechend zu informieren. Angeordnete Überstunden soll der Jugendarbeiter innert der nächsten drei Monate, spätestens aber innert eines Jahres mit Freizeit in gleichem Umfang kompensieren. Die Festlegung der konkreten Kompensation erfolgt jeweils in gegenseitiger Absprache, notfalls legt sie die Kirchenvorsteherschaft unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Jugendarbeiters fest.
7. Ferien

Die Ferienzeit beträgt jährlich .......... Wochen. Der Bezug ist mit dem ressortverantwortlichen Mitglied abzusprechen.

8. Arbeitsplatz

Es wird ihm ................ein eigener Arbeitsplatz inkl. Einrichtung (Möbel, Licht, EDV) durch die Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt.

9. Fortbildung 

Für die Fortbildung stehen innerhalb von zwei Jahren zehn Arbeitstage
 zur Verfügung. Die Kirchenvorsteherschaft entscheidet über die entsprechenden Kursgesuche und Kostenbeteiligung im Rahmen der Verordnung der Synode über die Entschädigungen in der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau § 5).
 

Von den ausgewiesenen Kurskosten für bewilligte Kurs- oder Veranstaltungsbesuche übernimmt die Kirchgemeinde einen Anteil von ........... %.

10. Berufliche Vorsorge

Der Jugendarbeiter wird
 bei der PERKOS-Pensionskasse versichert. Die Bedingungen richten sich nach dem Reglement der PERKOS.

Bei Teilzeitanstellungen übernimmt die Kirchgemeinde die entsprechenden Beiträge, wenn eine Versicherungspflicht zustande kommt.

11. Versicherungen

Die Krankenversicherung ist Sache des Jugendarbeiters, ebenso eine allfällige private Haftpflichtversicherung.

Der Jugendarbeiter ist zulasten der Kirchgemeinde gegen Schäden, die aus der Ausübung des Berufes entstehen können (Betriebshaftpflichtversicherung), sowie gegen die Folgen von Berufsunfällen versichert. Die Versicherung für Nichtbetriebsunfällen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Prämien für eine allfällige Nichtbetriebsunfallversicherung werden dem Jugendarbeiter zur Hälfte belastet.

12. Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit

Bei Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit, Unfall, Schwangerschaft und Niederkunft und bei Militärdienstleistungen gelten die aktuellen Bestimmungen der Verordnung der Evangelischen Synode des Kantons Thurgau über die Besoldung der Amtsträger und Amtsträgerinnen in den Kirchgemeinden.

13. Supervision

Im Einvernehmen mit der Kirchenvorsteherschaft oder auf deren Anordnung hin, besteht Anspruch bzw. Pflicht zur Supervision in angemessenem Rahmen. Bei angeordneten Supervisionen übernimmt die Kirchgemeinde die Kosten vollumfänglich, bei vom Mitarbeiter beantragten und von der Kirchenvorsteherschaft bewilligten im Umfang von ... %.

14. Spesen
Für kleine Spesen, z.B. Telefon ...... und Porti wird eine Pauschale von jährlich Fr. .... entrichtet. 

Fahrspesen (für dienstliche Fahrten) werden gemäss Reglement der Synode über Entschädigungen in der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau, § 14 entschädigt.

Die Anschaffung von Material erfolgt in Absprache mit der Ressortverantwortlichen und im Rahmen des Budgets.

15. Dienstaltersgeschenk

Das Dienstaltersgeschenk entspricht jenem für die ordinierten Amtsträger und Amtsträgerinnen der Evangelischen Landeskirche, soweit es sich um finanzielle Abgeltungen handelt. Es ist in bar auszurichten.

16. Kündigung

Die Auflösung des Arbeitsverhältnis kann von jeder Partei schriftlich und jederzeit mit einer Kündigungsfrist von ........ Monaten auf Ende des Monats erfolgen.

Dem Mitarbeiter wird auf den letzten Arbeitstag ein schriftliches Arbeitszeugnis oder auf Verlangen ein Zwischenzeugnis ausgestellt.

17. Schlussbestimmungen

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Anstellungsrichtlinien der Evangelischen Synode des Kantons Thurgau für katechetisch und sozial-diakonisch Tätige der Kirchgemeinden. Zudem sind in folgender Reihenfolge massgebend: die Besoldungsverordnung (KGS 12.1) und Entschädigungsverordnung (KGS 12.3) die Bestimmungen über die Anstellung des Staatspersonals und das schweizerische Obligationenrecht sinngemäss anwendbar. 

Musterdingen, .................................... 

EVANG. KIRCHGEMEINDE MUSTERDINGEN

............................................................
.....................................................................

Der Präsident/Die Präsidentin
Der Aktuar/Die Aktuarin

............................................., ............................              ..........................................................................

(Ort)



(Datum)


Der/Die Jugendarbeiter/Jugendarbeiterin
� Wird als ergänzendes Recht auf die Besoldungsverordnungen der Synode und des Kantons verwiesen, so gilt, sofern nichts anderes abgemacht wird, immer eine Probezeit von drei Monaten (gemäss Rechtsstellungsverordnung des Regierungsrates). Die Probezeit kann entweder verkürzt oder wegbedungen aber nicht verlängert werden. Nach dem Obligationenrecht gilt: wenn im Vertrag nichts über eine Probezeit steht, so gilt bei Verträgen auf unbestimmte Zeit eine solche von einem Monat, bei befristeten Verträgen keine. Auch hier darf eine Probezeit höchstens drei Monate dauern. 


� Kann auch nur 7 Tage sein


� Die Dauer des Ausgleichs hängt von der Verantwortung ab, die der Jugendarbeiter im konkreten Lager trägt. Bei Mitleitung rechtfertigt sich eine Stundenanrechnung von 8 – 10 Stunden, für den Hauptverantwortlichen dagegen 10 – 12 Stunden.


� Befindet sich das Büro in der Wohnung des Angestellten, so ist eine Entschädigung festzulegen und zu regeln, wer die Infrastrukturkosten wie Telefon und PC etc. Kosten trägt.


� In Gemeinden mit einem Personalreglement ist dieses massgebend. Ansonsten sollte die Dauer der Weiterbildung abhängig sein vom Pensum.


� Vorbehalten sind eigenen kommunale Reglemente! 


� Vgl. Entschädigungsverordnung der Synode (KGS 12.3, § 5) und Fussnote 11


� sofern das Jahresgehalt den Mindestlohn gem. Art. 7 BVG übersteigt


� kann auch anders geregelt werden, wobei auf die Gleichbehandlung der Mitarbeiter zu achten ist.


� Dauer der Lohnfortzahlung kann auch anders geregelt werden, wobei eine Gleichbehandlung mit den übrigen Jugendarbeitern zu beachten ist.


� Vgl. Entschädigungsverordnung § 5, KGS 12.3: Spielraum für die Kirchgemeinde ist eine Beteiligung von 50 – 70 %, die Landeskirche übernimmt ebenfalls einen Teil, nämlich 30 %. 


� Der Arbeitsweg geht grundsätzlich auf Kosten des Arbeitnehmers.


� Das Dienstaltersgeschenk ist grundsätzlich freiwillig (ausser bei den ordinierten Amtsträgern), wobei auch hier eine Gleichbehandlung zu beachten ist. Sollte der Stichtag für das Dienstaltersgeschenk nicht klar sein (wenn Mitarbeiter z.B. bereits früher schon einmal bei der gleichen Gemeinde tätig war, allenfalls in einer anderen Funktion), sollte der Stichtag (Beginn der Frist für den Anspruch auf das Dienstaltersgeschenk) festgehalten werden. Wenn das Dienstaltersgeschenk hier auch in Form von bezahlten Ferien bezogen werden kann, sind der zweite Teil des ersten Satzes und der zweite Satz wegzulassen.





